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Replik

Segregierende und Inklusive Pädagogik1 als 
normative Ordnungen im Bildungswesen

Annedore Prengel

1 Einleitung

((1)) Zum Hauptartikel „Pädagogik der Vielfalt: Inklusive 
Strömungen in der Sphäre spätmoderner Bildung“ trafen 
wäh rend der ersten Monate des Jahres 2015 45 Kritiken 
ein. Sie sind von 53 Autorinnen und Au to ren vor allem aus 
zahlreichen Teilbereichen der Er zie hungs wis sen schaft sowie 
aus Fachgebieten der Philo so phie, So zio logie, Psychologie, 
Ethnologie, Theologie, Ge schichts wis senschaft und Fachdi
dak tik verfasst worden. Beim wieder hol ten Lesen der Kriti
ken wurde ich immer dank barer dafür, einer interdisziplinä
ren Community angehören zu dürfen, in der so viele an 
der Sache interessierte Men schen gemeinsam sowohl über 
Be schaffenheit und Be dingt heit als auch über Be gründung 
und Gestaltung pädagogischen Handelns nach den ken. Mein 
Dank gilt allen Kritikerinnen und Kritikern.

((2)) Die Stellungnahmen zu dem für die Diskussion vorge
legten Text fallen höchst unterschiedlich aus. In ihnen fin
den sich zustimmende Resonanzen, stimmige Wie der gaben, 
gegensätzliche Positionierungen, polemische Ent wer tungen, 
verkennende Missverständnisse, entstellende Ver ein fa chun
gen, gründliche Vertiefungen, bereichernde Wei ter füh rungen 
sowie wertvolle Hinweise für klärende Prä zi sie rungen und 
selbstkritische Korrekturen. Während ein großer Teil der 
Kommentare Argumente des Hauptartikels sub til aufgreift, 
ausdifferenziert, ergänzt oder ihnen mit Grün den wider
spricht, klingen andere (z.B. Liesen/Felder/Fel ken dorff, 9, 
11, 13, 16, 17) in meinen Ohren so, als hätten die Autoren 
die Gedankengänge des Textes, den sie kritisieren, kaum zur 
Kenntnis genommen oder als forderten sie einen Aufsatz mit 
einer anderen Fragestellung. 

((3)) Während der Lektüre kam mir unwillkürlich das Er kennt
nisprozesse erhellende Bild vor Augen, das vor 300 Jahren von 
Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716) gezeichnet wurde. Er 
schrieb im 57. Paragrafen seiner Monadologie, wie ein und 
dieselbe Stadt „von verschiedenen Seiten betrachtet, immer 
wieder anders und gleichsam perspektivisch vervielfältigt er
scheint; so geschieht es auch, daß es (...) ebensoviele verschie
dene Welten gibt, die gleichwohl nichts anderes sind als die 
perspektivischen Ansichten des einzigen Universums, je nach 
den verschiedenen Gesichtspunkten (...)“ (Leibniz 1714/1979, 
S. 26)2. Erkenntnistheorien haben historisch immer wieder – in 
den Sprachen ihrer Zeiten – die perspektivische Verfasstheit 
menschlichen Erkennens thematisiert (vgl. zusammenfas
send König 1989). Heutige Perspektivitätstheoretikerinnen 

stellen – gegen einen radikalen Konstruktivismus ebenso 
wie gegen einen naiven Empirismus gewendet – heraus, dass 
Erkenntnisse aus Re la tionen zwischen erkennenden Personen 
und Erkennt nis gegenständen hervorgehen, dass die Pluralität 
der Per spek ti ven anzuerkennen ist, dass Welterkenntnis in 
perspektivisch li mitierter Form möglich ist, dass sich unsere 
Erkenntnisse nicht in isolierten Einzelperspektiven auflösen, 
dass wir sie auf einander beziehen können und dass eine in
tersubjektivrationale Prüfung jeder perspektivischen Ansicht 
sowie die Reflexion der Beziehungen zwischen plu ralen 
Perspektiven notwendig sind (Münnix 2004; ZeilFahl busch 
1983; Grau mann 1960).

((4)) Ewägungstheoretische Ansätze (Blanck 2012; Loh 
2014) fragen danach, wie und warum interdisziplinäre Klä
run gen pluraler Erkenntnisse erreichbar sind und das Projekt 
der Zeitschrift „Erwägen – Wissen – Ethik“ bietet ein einzig
artiges Forum, etwas von der Vielfalt der Stimmen, die aus 
einer Vielfalt an Perspektiven hervorgehen, zum Ausdruck 
kom men zu lassen. Mit Hilfe des der Musik entlehnten 
Denk bildes der Polyphonie lässt sich veranschaulichen, 
dass Vielstimmigkeit möglich ist, dass jede Stimme aus 
Mus tern ihres jeweiligen historischkulturellen Kontextes 
her vorgeht, dass es schwierig sein kann, eine Stimme zu 
ver stehen und dass wir mit unseren zeittypischkulturell ge
prägten Hörgewohnheiten und unserer begrenzten Auf nah
mefähigkeit nur eine begrenzte Anzahl von Stimmen und nur 
einige aus Harmonien und Dissonanzen gebildete Kom po si
tio nen verstehend hören können.

((5)) Die Auseinandersetzung mit den Kritiken erwies sich 
als außergewöhnlich lehrreich, aber nicht einfach. In den 
Statements werden meist auch eigene Arbeiten der Beiträger 
zur Inklusionsforschung vorgestellt und ich bedauere, dass 
ich viele davon nicht berücksichtigt hatte und sie auch in 
dieser Antwort nur in wenigen Andeutungen berücksichtigen 
kann. Denn es ist ausgeschlossen, dass ich die unübersehba
ren Fülle der Argumente und Studien, die in den 45 Beiträgen 
präsentiert werden, aufgreifen könnte. Auch spitze ich selbst 
teilweise zu und vereinfache, so dass die Antworten den 
diffizilen kritischen Gedankengängen nicht immer gerecht 
werden, das mag jedoch legitim sein, weil den Lesenden in 
der vorliegenden gemeinsamen Publikation alle Beiträge zur 
Verfügung stehen. Allerdings habe ich mich der Mühe unter
zogen, zumindest kurz auf wenigstens eine Überlegung aus 
jedem Kommentar zu sprechen zu kommen, was zu einer 
stellenweise geflickt wirkenden Textur der Replik beiträgt. 
Einige der Kritiken behandele ich ausführlicher. 

((6)) Angesichts der pluralen Perspektiven, in denen die 
Kritiken verfasst sind, ist es Aufgabe der Replik, Über ein
stim mungen und Kontroversen zu klären. Dazu sollen nach 
diesen einleitenden Bemerkungen im zweiten Schritt einige 
grund legende Erkenntnisse zur Theoriebildung und zur histo
rischgesellschaftlichen Relevanz von Norma tivi tät herange
zogen werden. Der dritte Teil widmet sich der in den Kritiken 
zum Ausdruck kommenden starken Tendenz zum Konsens. 
Dis sens sowie Vertiefungen und Horizonterweiterungen 
wer den im vierten und fünften Kapitel der Replik herausge
ar beitet. Abschließend wird im Sinne der zentralen These 
des Hauptartikels noch einmal nach der Anerkennung von 
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Ver letzlichkeit in der Spätmoderne und nach dem Beitrag, 
den inklusive Bildung dazu leisten kann, gefragt.

2. Segregierende und inklusive normative Ordnungen 
im Bildungswesen

((7)) Auseinandersetzungen um Diversität, Bildung und 
Menschenrechte speisen sich aus vielseitigen Quellen, zu 
denen u.a. die im Hauptartikel erwähnten pädagogischen 
Erfahrungen, empirischen Studien, theoretischen Strömun
gen, sozialen Bewegungen3 und, wie Sven Sauter (12) an
merkt, politischen Kämpfe gehören. Inspira tionen kamen aus 
heterogenen Gedankenwelten, zu denen zum Beispiel Kri ti
sche, Postmoderne, Feministische, Transkulturelle, Post ko
lo nia le, Disability und zahlreiche weitere Theorien ge hören. 
„Begriffsnomaden“ oder „travelling theories“ (Knapp 2005; 
Said 1983) haben das Denken der Verschie den heit ange
regt und es wäre gar nicht mehr möglich hinter Ein flüs se 
aus verschiedenen Denkkollektiven wieder zu rück zu fal len 
und sich, wie in ihren Kritiken Eppenstein (3) und Meil
ham mer (5) zu bedenken geben, auf eine geistige „Schu
le“ zu reduzieren. In dem Maße, in dem Denkweisen Fra
gen nach Möglichkeiten der Annäherungen an universel le, 
das heißt für alle Menschen geltende, gleiche Freiheit ernst 
nehmen, vermögen sie zur Theorie einer Inklusiven Pä da
go gik der Vielfalt beizutragen – darin liegt die verbinden
de und Konsistenz stiftende Prämisse der theoretischen 
Such be we gungen der Pädagogik der Vielfalt seit ihren An
fän gen. So gingen aus einigen „postmodernen“ Einsichten 
neue Möglichkeiten Differenz konsequent egalitär zu fassen 
her vor. Sie sind anschlussfähig an Postulate der Aufklärung 
und der Kritischen Theorie und stärken diese hinsichtlich 
der in ihnen – auf unterschiedliche Weise zum Beispiel in 
den Konzepten der religiösen Toleranz oder des Nicht iden ti
schen – bereits angelegten Emphase für Pluralität ent schei
dend. Seit ein solches „Denken der Verschiedenheit“ (Kim
merle 1987; Hauptartikel: Fuchs 1999) aufkam, wirkt es in 
sozialen Bewegungen und von ihnen beeinflussten pädago
gischen Ansätzen im mer wieder befreiend und ermächtigend 
– im Gegensatz zu Me cherils (9) Annahme einer unvermeid
lichen Gleich set zung von Differenz und Entwertung, die 
Gefahr läuft die Arbitrarität der Zeichen zu übersehen. Auch 
geht demokra tische Pluralität keineswegs mit einer kulturre
lativistischen Af fir ma tion von Herrschaftsverhältnissen ein
her, sie wendet sich vielmehr vehement dagegen (vgl. die dif
ferenzierten Aus füh rungen in der Kritik von Stefan Müller, 
5; vgl. Haupt arti kel (6) mit zahlreichen Literaturangaben, 
u.a. zu Mbembe 2008; Pren gel 2014a). 

((8)) Rückblickend und darüber hinausweisend erschließt der 
Beitrag von Norbert Brieskorn wesentliche „Grundgedanken 
zu den Menschenrechten“ (0). Er nimmt eine weite geistes
geschichtliche Perspektive ein und bezieht sie auf die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (8f.). Einmal mehr sei 
betont, dass den Menschenrechten verwandte Bestrebungen 
weltweit zu finden und nicht als europäische Eigenheit auf
zufassen sind (vgl. z.B. Höffe 2015, Joas 2012).

((9)) Eine aufschlussreiche Erklärungsmöglichkeit für die 
Dynamik der perspektivischen Ansichten im Streit um In klu

sion und Segregation im Bildungswesen bietet die Theo rie der 
Herausbildung normativer Ordnungen, die die geis tes und 
sozialwissenschaftliche Untersuchung der konflikt reichen 
Bildung neuer sozialer Formationen bis hin zu global weit
reichenden und historisch weit zurückreichenden Prozessen 
rahmt (Forst/Günther 2011). Im Lichte dieser Theorie wird 
erkennbar: Als Diskutanten nehmen wir – wie die explizit 
oder implizit artikulierten Intentionen der Beiträge belegen – 
als zugleich involviertparteiliche Ak teu re und investigative 
Zeugen, als beeinflussbare und beein flus sende Mitspieler, 
am Prozess der widersprüchlichen Wand lung normativer 
Ord nungen teil.

((10)) Normative Ordnungen sind komplexe Rechtfertigungen 
aus Normen und Werten, mit denen soziale (Sub)Systeme 
legitimiert werden (Forst 2013c, S. 13). „Solche Normen ha
ben ein doppeltes Gesicht: Es handelt sich um die faktisch 
bestehenden, anerkannten und praktizierten Normen, die 
aber zugleich auch einen Geltungsanspruch erheben, der 
die Faktizität überschreitet und als Anker für die kritische 
Konfrontation einer existierenden normativen Ordnung mit 
ihrem eigenen Anspruch dienen kann. In diesem Sinne sind 
normative Ordnungen ‚Rechtfertigungsordnungen’ die stets 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen. 
Dabei erweist sich der Widerstreit zwischen Idealität und 
Faktizität als ein wesentlicher Impuls für die Veränderung 
bestehender, die Verdammung oder Rehabilitierung vergan
gener und die Herausbildung neuer normativer Ordnungen“ 
(Forst/Günther 2011, S. 15f.). Konflikte um normative Ord
nun gen werden mit Rechtfertigungen ausgetragen, zu denen 
rechtfertigende Gründe und rechtfertigende Narrative ge hö
ren. Rechtfertigungsnarrative entstehen in historischen Si
tuationen und werden über längere Zeiträume tradiert und 
modifiziert; sie können als Formen einer „verkörperten Ra
tio nalität“ betrachtet werden (Forst 2013a, S. 3). 

((11)) In „normativen Ordnungen, die uns umfangen und 
Gel tung beanspruchen“ (Forst/Günther/Siller 2012, S. 13) 
ar ti kulieren sich plurale Normen und Werte, mit denen Macht 
„als intelligibles beziehungsweise noumenales Phänomen“ 
(Forst 2013b) wirksam wird. Sie sind „entscheidend für die 
Eta blierung von Herrschaft und die Verteilung von Gütern, 
sie haben Einfluss auf die Entwicklungsperspektiven von 
Grup  pen und Individuen. An Ordnungen dieser Art werden 
wiederum normative Ansprüche erhoben, insbesondere der 
Anspruch der Gerechtigkeit. Wo Menschen diesen Anspruch 
nicht erfüllt sehen, begehren sie auf oder resignieren. So er
scheint die Erschließung der normativen Dimension ganz 
wesentlich für das Verständnis gesellschaftlicher Aus ein
an der setzungen und Veränderungen“ (Forst/Günther/Siller 
2012, S. 13).

((12)) Die Debatten, auf die hier rekurriert wird, werden im 
Frankfurter Exzellenzcluster „Die Herausbildung normati
ver Ordnungen“ („Normative Orders“) geführt. In diesem 
For schungsverbund sind zahlreiche interdisziplinäre (u.a. 
phi losophische, soziologische, wirtschaftswissenschaftliche, 
rechtswissenschaftliche, religionswissenschaftliche, his to
ri sche) Vorhaben versammelt, während erziehungswis sen
schaft liche Forschungsprojekte darin leider bisher nicht vor
kom men. Das ist bedauerlich, da es in der Er zie hungs wis
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sen schaft um die gesellschaftlich hoch bedeutsame Analy se 
und Gestaltung des anthropologisch unhinter geh baren un ab
lässigen Generationenwechsels geht, der in professionsbe
zo genen pädagogischen und bildungswissenschaft li chen 
Dis kursen und Praktiken thematisiert wird und für den 
Norm bildungen, Normbegründungen und Norm ana ly sen 
unbedingt notwendig sind. Mit Axel Honneth (2012, S. 
430) ist die – nachdem philosophische und sozialwissen
schaft liche Klassiker wie zum Beispiel Rousseau, Kant, 
Schlei ermacher, Durkheim oder Dewey sich intensiv pä da
go gischen Fragen gewidmet hatten – seit einigen Jahr zehn
ten vorherrschende Problematik einer „allein gelassenen Er
zie hungswissenschaft“ (Honneth 2012, S. 430) zu beklagen. 
Denn im Rahmen des Exzellenzclusters entwickelte grundle
gen de Einsichten können das Verständnis der Aus ein an der
set zungen um Segregation und Inklusion inspirieren. 

((13)) Die Debatten, die um segregierende und integrierende/
inklusive Strukturierungen des Bildungswesens geführt wer
den, weisen mehrere Charakteristika normativer Ordnungen, 
in denen unterschiedliche Vorstellungen miteinander konkur
rieren, auf: Sie werden von beiden Seiten, Befürwortern und 
Gegnern, mit den Mitteln der argumentativen Begründung, 
zu denen stark kontrastierende Rechtfertigungsnarrative ge
hören, geführt. Sie werden in den einheimischen pädago gi
schen Provinzen ausgefochten und lassen sich bis in welt
weite Konfliktlinien um schulische DeSegregation und 
Di versity Education aufspüren. Sie sind international mit 
Pro zessen in pluralen gesellschaftlichen Sphären und wis
senschaftlichen Disziplinen des DiversityManagements, 
der Diversity Politics und der Diversity Studies vernetzt. Sie 
weisen historisch weit zurückreichende Traditionen auf, in 
denen es um die Legitimation von getrennten oder gemein
samen Einrichtungen zur allgemeinen Grundbildung für An
ge hörige verschiedener Stände, Geschlechter, Religionen, 
Eth nien und Begabungen geht. Die in den folgenden Ka pi
teln erörterten Konsens und Dissenslinien lassen sich als 
recht fertigende Auseinandersetzungen um die Gestaltung 
der normativen Bildungsordnung lesen.

3. Konsens 

((14)) Dass für die Debatten um die Beschaffenheit des 
Bil dungswesens Aspekte des Heterogenen in hohem Maße 
als bedeutsam erachtet werden, fällt beim Durchsehen der 
Kri tiken auf. Mehr als die Hälfte der Kritikerinnen und Kri
tiker artikulieren deutliche Übereinstimmung mit wesent
lichen Aussagen des Hauptartikels und stellen ihre eigenen 
Beiträge zu Inklusion in diesem Zusammenhang vor. Zahl
rei che Texte mit hohen konsensuellen Anteilen weisen auch 
untereinander übereinstimmende Tendenzen auf. Von jenen 
der Autoren, die in ausdrücklichem Dissens Kritik üben, 
be fürworten viele dennoch die Ziele Inklusiver Päda go gik 
und äußern sich immerhin teilweise zustimmend. An ge sichts 
der erheblichen Übereinstimmungen fällt auf, dass sich nur 
in wenigen Texten (ca. 10%) gar keine in irgend einer Hin
sicht zustimmende Aussage findet, obwohl auch von den 
durchgängig kontrovers zum Hauptartikel argumentie ren den 
Autoren niemand explizit für ein segregierendes Bil dungs
we sen eintritt.

((15)) In der – auch trotz vehementer Kritiken – auffälligen 
Tendenz zum Konsens spiegelt sich vielleicht eine Intention 
des Hauptartikels. Er ist auch als Versuch zu lesen, in der 
vielgestaltigen und verzweigten Strömung der Inklusiven 
Pädagogik wenige zentrale Einsichten zu finden, um kom
pakt sichtbar zu machen, welche gemeinsamen Elemente 
sie auszeichnen. Es ging also mit der menschenrechtlichen 
Be gründung, der zeitdiagnostischen Bezugnahme und der 
Zusammenstellung der Eckpunkte inklusiver pädagogi scher 
Praxis eher darum, die Perspektive einer breiten pä da go
gischen Bewegung zu untersuchen und nicht darum, eine ver
meintlich originelle oder singuläre Position der Verfasserin 
he raus  zustellen. Selbstverständlich zeichnen sich trotz der 
star ken Gemeinsamkeiten auch innerhalb des Spektrums der 
In klusiven Pädagogik immer wieder unterschiedliche Ak
zen  tuierungen ab: So lehnen es zum Beispiel einige Prota
gonisten der Inklusiven Pädagogik ab, dass innerhalb inklu
siver Bildungseinrichtungen Kategorisierungen (Haupt ar
tikel, 14; Nuding, 11) verwendet, diagnostische Instru men te 
wie z.B. Kompetenzraster (Hauptartikel, 31; kri tisch Ru berg, 
9) eingesetzt und temporäre Lerngruppen (Haupt ar ti kel, 28) 
gebildet werden, während ich in Überein stim mung mit an
deren Inklusionspädagogen herausgestellt habe, dass und in 
welcher Weise diese Konzepte auch im Kon text einer In klu
si ven Pädagogik der Vielfalt hilfreich sein können. 

((16)) In dem auffälligen Konsens kommt zum Ausdruck, 
dass die an diesem Erwägungsvorhaben teilnehmenden Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, von Ausnahmen ab
ge sehen, gemeinsame Bildungseinrichtungen für die hetero
ge nen Gruppierungen, über deren Bildungswege und be din
gungen sie forschen, favorisieren. Kontroversen richten sich, 
wie im folgenden Teil ausgeführt wird, selten gegen In klu
sion selbst, sondern prangern meist pädagogische und ge
sell schaftliche Verhältnisse an, die Inklusion verhindern und 
tadeln, dass diese im Hauptartikel nicht ausreichend berück
sich tigt würden. 

4. Dissens und 
vier Thesen zur Inklusiven Pädagogik der Vielfalt

((17)) In vielen Fällen beinhalten die Kritiken, die an Aus
sa gen des Hauptartikels geübt wurden, trotz der beschriebe
nen konsensuellen Tendenzen, starke Uneinigkeiten. Einige 
Aspekte der Kontroverse möchte ich für die Replik auswäh
len und, indem ich in vier Thesen antworte, in gebündelter 
Form erörtern. Diese Dissenspunkte beziehen sich auf die 
Be deutung von Normativität, auf die Stimmigkeit der men
schenrechtlichen Grundlagen, auf die pädagogischen oder 
ge sellschaftlichen Machtverhältnisse und Widersprüche so
wie auf die menschenrechtliche Begründung von strukturel
len Veränderungen bei damit einhergehendem Respekt für 
Ein  zel  fall ent scheidungen.  

4.1 Normative und empirische Rechtfertigungen

((18)) 1. These: Inklusive Pädagogik wird auch mit empirisch 
fundierten Einsichten normativ gerechtfertigt. Um Vorhaben 
aller Art im Feld der Bildungsordnungen zu rechtfertigen, 
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müssen sie auch anhand ihrer normativen Voraussetzungen 
begründet werden. Die Entgegensetzung normativ versus 
empirisch ist unhaltbar.

((19)) In Auseinandersetzungen um die normative Ordnung 
der Bildung findet sich ein verbreitetes argumentatives Mus
ter, in dem eine Etikettierung mit dem Wort normativ als 
Kritik eingesetzt wird, die keiner weiteren Erklärung mehr 
bedarf. Es wird vorgebracht von einem wissenschaftli
chen Standpunkt aus, der sich selbst als empirisch (häufig 
un aus gesprochen als quantitativempirisch) versteht, und 
vor zugeben scheint, selbst ohne normative Begründungen 
auskommen zu können, obwohl zugleich stark vereinheit
li chende Normen propagiert werden. Vera Moser fordert in 
Distanzierung von der als normativ bezeichneten Orien tie
rung des Hauptartikels eine „empirisch gesättigte Theo rie 
der Inklusion“ (Moser 7). Spielarten einer solchen Argu men
ta tion finden sich auch bei Berkemeyer (15). Die (fal sche) 
Be haup tung, es fehle der Pädagogik der Vielfalt an Studien 
zu pro blematischen Interaktionen, bringen Liesen/Fel der/
Felken dorff (9) vor.

((20)) Unbemerkt bleibt hier, dass zahlreiche Vertreter der 
Pädagogik der Vielfalt in der Tradition der „kritischkons
truk tiven Erziehungswissenschaft“ (Klafki 1998) seit ihren 
Anfängen empirische, geisteswissenschaftliche und erfah
rungsbezogene Erkenntnisse zu ihrer Begründung nutzen 
und dass integrative/inklusive Modellversuche in Kin der
ta ges stätten und Schulen seit Ende der siebziger Jahre des 
20. Jahrhunderts umfassend wissenschaftlich begleitet wur
den, so dass eine große Fülle sowohl an älteren als auch an 
hoch aktuellen Forschungsbefunden, die die Inklusive Pä
da gogik mit begründen, zur Verfügung steht (vgl. zum Bei
spiel Hauptartikel, 26 und Fußnote 4; Werning 2014; Sta nat/
Kuhl 2015). Unerkannt ist hier darüberhinaus, dass keine im 
Hinblick auf Segregation und Inklusion relevante Aussage 
sich dem Verhaftetsein in die Normativität von Bil dungs
ord nungen entziehen kann; daraus folgt, dass alle empiri
schen Zugänge, statt Kritik der Normativität auf entwerten
de Weise als machtvolle Distinktionskategorie einzusetzen, 
jene normativen Entscheidungen, die in ihren Vorhaben un
ver meidlich implizit enthalten sind, aufdecken, benennen 
und begründen sollten. Unreflektiert bleibt hier schließlich, 
dass die Diskurse um Inklusion und Segregation stets mit der 
Frage nach der Gestaltung eines demokratischen und lern
förderlichen Bildungswesens verknüpft sind und sinnvoll 
gar nicht von normativen Reflexionen getrennt verhandelt 
werden können.4 

((21)) Von der Autorengruppe Liesen/Felder/Felkendorff 
wurden, wenn sie das Fehlen von Erhebungen zu Be schä
mungs mustern moniert (9), unsere Studien zu anerkennen
dem und verletzendem Lehrerhandeln sowie die Hinweise 
da rauf im Hauptartikel (25, Fußnote 3, Literatur an gaben 
Pren gel 2013b; Prengel/Winklhofer 2014) übersehen. 

((22)) Unsere Studien zu pädagogischen Beziehungen sei
nen hier noch einmal knapp erläutert, auch weil sie die 
normative Dimension, die pädagogischen Beziehungen in
härent ist, belegen. Ein interdisziplinäres und überregiona
les Forschungsteam5 arbeitet an einer aktuellen Theorie pä

dagogischer Beziehungen und sammelt und analysiert seit 
mehreren Jahren Beobachtungsprotokolle zur Qualität päda
go gischer Interaktionen in großer Zahl. Bisher konnten ca. 
6000 Interaktionsszenen, sogenannte „Feldvignetten“, aus 
allen Schulformen, vor allem aus dem Anfangsunterricht, 
aus gewertet werden. Sie wurden an 80 Beobachtungstagen 
in 320 Unterrichtsstunden an 45 verschiedenen Schulen er
hoben und einem mehrstufigen Auswertungsverfahren un
terzogen. U.a. folgende Muster anerkennenden pädagogi
schen Handelns wurden gefunden: zu Leistung ermutigen; 
engagiert, auch wiederholt, erklären; Leistung loben; bei 
Kummer trösten; Konflikte wahrnehmen und lösen helfen; 
Humor und Lachen ermöglichen; den Lernenden zuhören; 
bei Fehlverhalten sinnvoll Grenzen setzen. Als Muster verlet
zenden Handelns wurden erhoben: Fehler oder Fehlverhalten 
verletzend kritisieren; Kinder anbrüllen; Kinder sarkastisch 
lächerlich machen; Kinder am Arm schütteln; Kinder des 
Raumes verweisen; Hilfe durch Peers unterbinden; Kummer 
und Schmerzen der Kinder ignorieren; bei Fehlverhalten 
notwendige Grenzen nicht setzen. Anhand von schriftlich 
oder filmisch dokumentierten Feldvignetten lassen sich 
konkrete pädagogische Handlungsweisen, je nach dem in 
ihrer Vorbildlichkeit, Unzulässigkeit und Ambivalenz erken
nen und reflektieren, um sowohl zur Erkenntnisgewinnung 
über Mikroprozesse im inklusiven Unterricht als auch zur 
Lehrerbildung beizutragen (Hedderich/Wohne 2015). 

((23)) Durchschnittlich 25% aller bisher ausgewerteten 
Interaktionen waren als verletzend zu kategorisieren. Für 
einzelne Lehrpersonen, auch in den gleichen Kollegien, 
fielen die Befunde extrem unterschiedlich aus. Auch 
in den beobachteten inklusiven und reformorientierten 
Schulen kam verletzendes Lehrerhandeln vor, aber nur 
halb so häufig wie im Gesamtdurchschnitt. Es war außer
ordentlich schwierig für externe Beobachter Zugang zu 
Sonderschulen zu erhalten. Befunde aus zwei nahe bei
einander gelegenen Sonderschulen konnten verglichen 
werden: Während in der einen Sonderschule nur 6,5% der 
Interaktionen verletzend ausfielen, waren es in der anderen 
25% (vgl. Literaturangaben im Hauptartikel Prengel 2013b, 
S. 93121 und Prengel/Winklhofer 2014 sowie weitere 
Publikationen aus dem Projektnetz INTAKT: Zapf/Klau
der 2014; Zschipke 2015; Prengel 2014a, b; Tellisch 2015). 
Zu weiteren Erhebungen, auch mit verschiedenen metho
dischen Zugängen, möchten wir anregen, um Vor kom men, 
Häu figkeiten und Kontextbedingungen unterschiedlicher 
Hand lungsmuster noch besser aufzuklären. Theoretisch und 
empirisch angelegte Studien werden benötigt, um weiterfüh
rendes Wissen zu Verbesserungen auf der Ebene pädagogi
scher Beziehungen sowie auf anderen Handlungsebenen zu 
sammeln.
 

4.2 Bildung und Menschenrechte

((24)) 2. These: In Menschenrechtstheorien werden mit 
Freiheit, Gleichheit, Solidarität wesentliche Maßstäbe zur 
Ge stal tung sozialer Verhältnisse in allen Bereichen demokra
ti scher Gesellschaften herausgearbeitet. Mit dem Recht auf 
Bildung werden diese Maßstäbe als ureigenste Themen auch 
des Bildungssystems verhandelt.
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((25)) Einige kritische Argumente lauten, dass Men schen
rechte dem Bildungswesen äußerlich seien, dass ihre Ver
wen dung zur Rechtfertigung von Inklusion eine pädagogi
sche Reflexion und Begründung unterlasse und dass die Be
zug nahme auf die Menschenrechte der Eigenlogik pädago
gi scher Praxis nicht genüge (Riegert, 6; Ackermann, 810; 
Bru nozzi 3, 5, 8). Das Verständnis der menschenrechtlichen 
Grund begriffe Freiheit, Gleichheit und Solidarität wird nicht 
geteilt (Berkemeyer, 4, 6). Der Universalismus der Men
schenrechte wird problematisiert (Berthold, 3; Bönsch, 3f) 
und es wird danach gefragt, ob Solidarität auch mit Tätern 
oder Egoisten, die andere beeinträchtigen (Kiper, 7), zu üben 
sei. Auf diese Kritiken antworten die folgenden Über le gun
gen.

((26)) Der Zusammenhang von Gleichheit, Freiheit und So
lidarität wird in Theorien der Menschenrechte konsistent 
begründet, neben zahlreichen Werken der Politischen Phi
lo sophie und der Bildungsphilosophie sind dafür die Pu
bli kationen des ersten Direktors des Deutschen Insti tuts für 
Menschenrechte (20032009) und heutigen Son der be richt
er statters des UNMenschenrechtsrats für Reli gions und 
Welt anschauungsfreiheit, Heiner Bielefeldt, bei spiel haft 
(Bie lefeldt 2006 sowie die Literaturangaben zu Bie le feldt 
im Hauptartikel). Axel Honneths (2013) Begriff der „inter
sub jektiven Freiheit“ und Otfried Höffes (2015) an thro po
logisch begründete Freiheitstheorie unterstreichen die Ver
bun denheit der drei Prinzipien. 

((27)) Der Zusammenhang der menschenrechtlichen Prin zi
pien ist für alle gesellschaftlichen Bereiche, auch den Bil
dungs bereich, maßgeblich. Er ist für das Verständnis von 
Bil dungsprozessen, von pädagogischen Beziehungen, von 
PeerBeziehungen und von Beziehungen der Beteiligten zu 
den Lerngegenständen wirksam. Menschenrechtliche Be
griffe sind als Beziehungsbegriffe zu verstehen, die eine Ent
hierarchisierung von menschlichen Beziehungen anstreben 
(Bie lefeldt 2015). Demokratische Bildungspolitik und Pä
da gogisches Handeln müssen sich an diesen Prinzipien aus
richten und sich daran messen lassen, wie ihnen Schritte der 
Enthierarchisierung gelingen (Hinderer 2015; Reitz/Rudolf 
2014). 

((28)) Auseinandersetzungen um eine humane Ausrichtung 
wohnen der langen Geschichte der Bildung als ihr ureigens
tes Thema inne und werden mit den sich wandelnden sprach
lichargumentativen Mitteln der verschiedenen Epochen 
geführt. Das wurde im Hauptartikel am Beispiel philanthro
pischpädagogischen Denkens gezeigt und wird, wenn man 
sich die lange Geschichte der Strafe, der Schulstruktur, des 
Bildes vom Kind und anderer pädagogischer Themenfelder 
vor Augen führt, facettenreich sichtbar. Die Abkoppelung 
der normativ orientierten Demokratietheorie von der Erzie
hungs wissenschaft ist eine späte Erscheinung, „während 
Kant, Durkheim oder Dewey das Thema der demokratischen 
Erziehung noch als intrinsischen Bestandteil ihrer eigenen 
politischphilosophischen Unternehmungen betrachteten“ 
(Honneth 2012, S. 431).

((29)) Heiner Bielefeldt verweist darauf, in welchem Maße 
die Einsicht in den Zusammenhang der menschenrechtlichen 

Prinzipien international geteilt wird: „Wenn Sie sich die Do
kumente über die Menschenrechte im Einzelnen anschauen, 
mittlerweile ein komplexes Bündel, auf der Ebene der Ver
einten Nationen, auf der Ebene des Europarates, auch im 
Grundgesetz sind Menschenrechte enthalten, in den natio
nalen Verfassungen, bei aller Komplexität und bei aller Dif
ferenz sind alle Menschenrechte Freiheitsrechte, alle haben 
aber auch die Gleichheitskomponente und alle haben eine 
Komponente von Solidarität“ (Bielefeldt 2006, S. 4). 

((30)) Vorstellungen der Art, dass das Wertschätzen von 
Vielfalt im Widerspruch zum universalistischen Anspruch 
der Menschenrechte stehe, sind verbreitet. Dazu sei hier 
noch einmal mit Heiner Bielefeldt Stellung genommen, der 
in großer Klarheit – auch gegen kulturrelativistische An sät
ze – erläutert, dass die menschenrechtliche Vielfaltsoption 
gleichermaßen ega litär, freiheitlich und gemeinschaftlich 
zu begründen ist: „Gleich  heit heißt nicht Uniformität, 
Gleichheit heißt gleiche Würde, gleiche Würde auch, et
was Besonderes zu sein. Insofern setzt die Gleichheit hier 
Diversity, Vielfalt frei, aber eine Vielfalt, die gestaltet wer
den muss in einer Haltung des Respekts vor der gleichen 
Würde jedes Menschen. (...) Ich kann manchmal nicht nach
vollziehen, dass oft der Eindruck erweckt wird, als seien 
Freiheit und Gleichheit zwei unterschiedliche oder gegen
sätzliche Prinzipien. Wenn man Gleichheit als Uniformität 
versteht, dann ist das natürlich so. Freiheit meint Vielfalt, 
aber es geht darum, diese Vielfalt so zu gestalten, dass je
der die Chance hat, seinen eigenen Le bensentwurf zu leben, 
und das meint gleiche Freiheit jedes Einzelnen, aber im
mer auch in den Gemeinschaften“ (Bie le  feldt 2006, S. 3f). 
Daraus folgt: mit einem Verweis auf He te ro ge ni tät, die als 
Verschiedenes, das einander nicht un ter geordnet ist, zu de
finieren ist (Hauptartikel, 11), können soziale Verhältnisse 
und Diskurse, die die gleiche Freiheit zerstören, gerade nicht 
gerechtfertigt werden. Mit dieser Bestimmung des Begriffs 
Heterogenität und mit einem Verständnis von Vielfalt als 
gleiche Freiheit kann den von Irmtraut Schnell (1) und 
Kil/Kronauer (2) kritisierten Problemen begegnet werden. 
Wenn, zum Beispiel Heranwachsende einander diskriminie
ren, so lässt es sich nicht mit dem Verweis auf Alterität oder 
gar Solidarität rechtfertigen, die Diskriminierung zu tolerie
ren6. Anzustreben ist in heterogenen Lerngruppen vielmehr 
eine Erziehung im Sinne der Menschenrechte mit dem Ziel 
der „Anerkennung eines jeden Gesellschaftsmitglieds als 
Rechtssubjekt durch jedes andere Gesellschaftsmitglied“ 
(Gar ber 1982, S. 113). Darum bedeutet professionelle Soli
dari tät in pädagogischen Kontexten, Heranwachsende zu 
wech sel seitigem Respekt zu erziehen und unterdrückendes 
und verletzendes Handeln nicht zu tolerieren. Wenn Kinder 
und Jugendliche andere verletzen, sind Grenzen zu setzen, 
Wie der gutmachungen zu veranlassen und der subjektive 
Sinn des Fehlverhaltens ist zu recherchieren. Ursachen sind 
in Trau matisierungen der Kinder, in ihren Erfahrungen an 
kör perlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt sowie ih
rer Vernachlässigung zu suchen. Sie brauchen Halt gebende, 
auch Grenzen setzende Beziehungen und ritualisierte Re
ge lungen, in denen keineswegs, wie von Bönsch (2, 4) und 
Ki per (7) vermutet, übergriffiges Handeln zu tolerieren ist, 
son dern in denen sie erfahren, dass sie selbst (keinesfalls ihr 
Fehl verhalten!) respektiert werden und in denen sie eben
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so lernen, sich selbst zu achten, wie andere zu respektieren 
und zu unterstützen (vgl. z.B. Becker 2013; Becker/Prengel 
2010; sowie das Fallbeispiel in Stäh ling 2013, Literaturliste 
zum Hauptartikel).

4.3 Macht, Anerkennung, Pädagogik und Gesellschaft

((31)) 3. These: Inklusive Pädagogik und ihre Kultur der An
er kennung ist, wie alle gesellschaftlichen Bereiche, von Wi
dersprüchen und Machtverhältnissen durchzogen und kann 
als Weg gelten, sich menschenrechtlich orientiert damit aus
einanderzusetzen.

((32)) In mehreren Äußerungen werden Vorschläge des 
Haupt artikels als illusionär kritisiert (Mecheril, 7, 8 u.a.; Bal
zer, 8; Wischer, 4; Kunze, 7). Die Argumente sagen vereinfa
chend zugespitzt: Es sei idealistisch, in der Schule heteroge
ne Lern gruppen realisieren zu wollen und sie im Gegensatz 
zu vor herrschenden schulstrukturellen, gesellschaftlichen, 
so zio ökonomischen Strukturen und Widersprüchen durch
setzen zu wollen (Kil/Kronauer, 8; Liesner, 4, 5; Trumpa, 10; 
Berthold, 3, 4; Heimlich, 1; Lelgemann/Singer/WalterKlo
se, 13; Ku nertZier, 12 f.; Hütig, 4 ff.; Beck, 13). Es handele 
sich um eine Theorie, in der die Exklusionsrisiken (Balzer, 
7) und die kritischen Argumente der Praxis zu kurz kämen 
(Hopstein/Rustemeyer, 1). Es fehle an Vor schlägen zur all
gemeinen Durchsetzung (Liesen/Felder/Fel  ken dorff, 11). 
Inklusion sei grundsätzlich mit Chancengleichheit und Me
ritokratie unvereinbar (Nerowski, 11 ff). Eine tiefgehende 
Analyse von Machtverhältnissen, von denen auch pädago
gisches Anerkennungshandeln bestimmt sei, werde vernach
lässigt (Curdt, 24; Mecheril, 4, 9; Wischmann, 3 ff.). In den 
folgenden Abschnitten werden diese Argumente dis kutiert.

((33)) Die Entwicklung der Menschenrechte fußt auf der 
Auseinandersetzung mit strukturellen Unrechtserfahrungen 
(Bie lefeldt 2006, S. 6), wie „Aufstieg und Fall der Sklave
rei“ gerade im europäischatlantischen Raum (Osterhammel 
2001, S. 346, 456). Sie wurden historisch erkämpft und bie
ten zukunftsweisende Orientierung für Veränderungen. Der 
Bezug zu den Menschenrechten beschönigt gerade nicht hi
erarchische Verhältnisse, sondern fundiert ihre Kritik. Der 
Versuch, eine Inklusive Pädagogik der Vielfalt zu umreißen, 
speist sich aus dem Wunsch, modellhaft ein Kompendium 
ihrer wesentlichen Elemente zusammenzustellen. Ein sol
ches Modell ist immer fehleranfällig und vorläufig. Auch 
kann es nirgendwo in Reinform jenseits sozialer Hier ar chien 
in Erscheinung treten, sondern wird an konkreten Or ten in 
je unterschiedlichsten Formen und in je eigenen ori gi nellen 
Ausprägungen realisiert, um Verschiebungen im Machtge
füge zugunsten der Unterlegenen zu entwickeln und zu er
proben. Diese Einsichten bedeuten nicht, dass es über flüs sig 
wäre, Inklusive Pädagogik in Gestalt eines handlungsbezo
genen Modells zu beschreiben und zu begründen. Die Bau
steine gehen allesamt aus alltäglichen Erfahrungen mit all 
ihren Schwierigkeiten hervor und wurden aufgrund von Er
fahrungsberichten und em pirischen Studien entwickelt. Be
legt ist, dass es Pädago gin nen und Pädagogen möglich war 
und ist, Inklusive Pädagogik zwar nicht perfekt, aber genü
gend gut zu praktizieren. Die Zusammenstellung wesentli

cher Praxiselemente In klusiver Pädagogik beinhaltet darum 
keine Idealisierung, son dern eine begründete Information 
darüber, wie man sich in pä dagogischen Arbeitsfeldern auf 
den Weg zu Inklusion ma chen und sich mit Problemen, die in 
inklusiven Settings auftreten, auseinandersetzen kann. Gera
de wegen solcher Probleme wurden die Bausteine mit dem 
Ziel der Qualitätssicherung konzipiert. 

((34)) Wenn Kritiken sich darauf beschränken, Anerkennung 
in pädagogischen Beziehungen per se als unterwerfend oder 
verkennend zu fassen, entgehen ihnen Unterschiede pädago
gischen Handelns, die für die Heranwachsenden von existen
tieller Bedeutung sind: sie blenden aus, wie sehr gedeihliche 
Anerkennungsbeziehungen für die menschliche Entwicklung 
lebenswichtig sind und dass zerstörerische Missachtungsbe
ziehungen mit traumatisierender seelischer Gewalt einherge
hen. Selbstverständlich ist es notwendig, Widersprüche und 
machtwirksame Prozesse, die in allen Anerkennungsverhält
nissen mitschwingen, zu analysieren. Aber wenn ich auf die 
Unterscheidung zwischen anerkennendem und verletzendem 
pädagogischen Handeln verzichten würde, ginge damit eine 
stillschweigende Ignoranz und Duldung seelischer Gewalt, 
die sich mit ihren zerstörerischen Folgen in einem Teil päd
agogischer Interaktionen alltäglich beobachten lässt, einher 
(s.o. Punkt 4.1). 

((35)) Auf der relationalen Ebene kann Inklusion Hierarchi
sierungen zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden 
nicht abstellen, aber sie kann sich darum bemühen, sie zu 
vermindern und im Sinne eines demokratischen Erziehungs
stils, der Autorität gleichwohl nicht verleugnet, auszurichten. 
Professionellen und persönlichen Beziehungen wohnen ver
änderliche Machtverhältnisse, die entmachtende, aber auch 
ermächtigende Tendenzen stärken können, inne. Mit Cora 
Herrmanns FoucaultInterpretation verstehen wir Subjekte 
„als hergestellt und sich im Handeln immer auch wieder her
stellend“ (Herrmann 2012, S. 69). Inklusive Forschung macht 
es sich zur Aufgabe, sie zu analysieren, um zu einem Macht
zuwachs der Unterlegenen beizutragen (siehe die Frage in der 
Kritik von Curdt, 2). Dazu können auch Befunde aus vielfäl
tigen Forschungsperspektiven dienen, zu denen LargeSca
leStudien auf der Makroebene und qualitative Studien auf 
der Mikro ebene durch externe Wissenschaftlerinnen ebenso 
gehören können, wie Vorhaben der Handlungs und Praxis
forschung, in denen externe und interne Sichtweisen der ver
schiedenen Akteure aufeinander bezogen werden (Prengel/
Friebertshäuser/Langer 2010; Prengel 2010).

((36)) Die normative Legitimation einer inklusiven Bil
dungsordnung geht – im Anklang an die Theorie normativer 
Ordnungen (s.o.) formuliert – aus einem Zusammenspiel ra
tionaler menschenrechtlicher Begründungen und erfahrungs
gesättigter Rechtfertigungsnarrative, auch in Form von Fall
berichten, Fallstudien und numerischen Daten, hervor. 

((37)) Inklusion ist sowohl im Bildungswesen als auch in 
anderen gesellschaftlichen Sphären Teil grundlegender Aus
einandersetzungen. Auch im Bereich der Ökonomie wider
streiten unterschiedliche, mehr oder weniger humane Rich
tungen, auch hier wird um Inklusion gerungen. Diversity
Management ist kein statisches Phänomen, dient nicht nur 
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rohen wirtschaftlichen Interessen (Altjohann, 5), ist in den 
USA als Errungenschaft der Bürgerrechtsbewegung entstan
den (vgl. Krell 2007) und wird von diskriminierten Grup
pen beim Ringen um ihre Partizipation in der Arbeitswelt 
genutzt. Der Verweis auf vorherrschende gesellschaftliche 
Ungleichheit ist in keinem Fall ein Argument, das stichhaltig 
gegen pädagogisches Bemühen um gleiche Freiheit gewen
det werden könnte. In jeder Sphäre der Gesellschaft entste
hen Probleme aufgrund von spaltenden Hierarchiebildungen 
und in jeder Sphäre werden immer wieder Beiträge zur Lö
sung dieser Probleme hervorgebracht.

((38)) Wenn Inklusive Pädagogik von den einen befürwortet 
und den anderen abgelehnt wird, so handelt es sich nicht um 
Widersprüche zwischen Theorie und Praxis oder zwischen 
Pädagogik und Gesellschaft, sondern um verschieden mo
tivierte Personen, kulturelle Strömungen und Interessen
grup pen, die innerhalb pädagogischer Praxis, innerhalb er
ziehungswissenschaftlicher Theorie, innerhalb aller gesell
schaft licher Sphären widerstreiten. Unklar ist, was unter 
glei chen systemischen Bedingungen die einen dazu bringt, 
die Theorie und Praxis der Inklusion zu wollen und zu entwi
ckeln und andere veranlasst, sich gegen Inklusion, und das 
heißt schulpädagogisch vor allem gegen innere Differenzie
rung und Partizipation, zu verwahren. Eine Ursache für die 
unzulängliche Aus breitung von Inklusion in der Fläche ist 
das Fehlen einer systematisch geplanten Implementation, 
im Hauptartikel (32) werden Schritte auf der bildungspoliti
schen Ebene dazu be nannt. 

((39)) Es gibt einige Kritiker, denen aufgefallen ist, dass im 
Hauptartikel Widersprüche, denen auch Inklusive Pädagogik 
nicht entgeht, nicht ausgeblendet werden, um nicht in Ideali
sierungen zu verfallen (Hütig 7). Andere kritisieren die An
erkennung von Widersprüchlichem innerhalb der Inklusiven 
Pädagogik oder sehen darin ein folgenloses Herunterspielen 
von Spannungen (Berthold, 4). Die Zusammenstellung der 
Eckpunkte Inklusiver Pädagogik beruht auf der Einsicht, 
dass ein Leben und Arbeiten mit auf komplexe Weise hier
archischen Bildungsverhältnissen anerkannt werden muss, 
dass man zugleich der Verminderung dieser Hierarchien ver
pflichtet sein kann und dass man situativ entscheiden muss, 
gegen welche Hierarchieaspekte man sich vorrangig wendet 
und welche man vorläufig akzeptiert. Inklusive Pädagogik 
kann darum im Sinne der unvollendbaren Demokratie als 
dauerhafter Versuch, mehr Freiheit und Gleichheit für die 
Lernenden in ihren Bildungsprozessen zu erreichen, verstan
den werden und nicht als schönfärberisches Versprechen ei
nes widerspruchsfreien Zustands. Inklusion bringt vielmehr 
für Schulen und Kindertagesstätten dauerhafte Entwick
lungsaufgaben hinsichtlich der professionellen, relationalen 
und didaktischen Qualität mit sich und es gibt auch im jetzt 
noch separierenden System zahlreiche Bildungseinrichtun
gen und Personen, die sich diesen Aufgaben verpflichtet füh
len und die dafür zu Recht anerkannt werden.

4.4 Persönliche und systemische Ebene

((40)) 4. These: Strukturelle Weichenstellungen für Inklusi
on sind – um des Interesses der Lernenden und der Qualität 

des Bildungswesens willen – notwendig. Inklusive Vorhaben 
können als Versuche der Annäherung an menschenrechtliche 
Prämissen verstanden werden. Zwischen Entscheidungen 
auf der systemischen und der persönlichen Ebene muss un
terschieden werden. 

((41)) In Kritiken an Inklusion wird häufig die Schwierig
keit oder gar Unmöglichkeit in Regelschulen differenzierend 
zu unterrichten und die Ablehnung von dort arbeitenden 
Lehrkräften angeführt (Hopstein/Rustemeyer, 7; Wischer, 4; 
Kiper, 6). Vermutet wird, mit der Inklusiven Pädagogik der 
Vielfalt seien Entscheidungen von Eltern für ihr Kind eine 
Sondereinrichtung zu wählen, nicht vereinbar (Brunozzi, 7; 
Lelgemann/Singer/WalterKlose, 4f).

((42)) Aufklärende, für die öffentliche Debatte bestimmte 
Publikationen des Deutschen Instituts für Menschenrech
te unterstreichen die Wichtigkeit von Inklusion: „Inklusion 
bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt 
oder an den Rand gedrängt werden darf. Als Menschenrecht 
ist Inklusion unmittelbar verknüpft mit den Ansprüchen auf 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. (...) Wie alle anderen 
Menschenrechte fußt das Recht auf Inklusion auf der univer
sellen Menschenwürde: Weil alle Menschen mit der gleichen 
und unveräußerlichen Würde ausgestattet sind, haben wir 
alle die gleichen Rechte und den Anspruch darauf, dass der 
Staat sie umsetzt“ (Deutsches Institut für Menschenrechte 
2015).

((43)) Gemeinsame Bildungseinrichtungen für alle sind im 
Sinne der Menschenrechte anzustreben, weil die segregie
renden Strukturen im Bildungswesen wesentliche Proble
me nicht lösen können und selbst Probleme erzeugen. Ein 
zen trales Problem ist, dass die Lernenden trotz mangelnder 
Prognosesicherheit identifizierend Ka te gorien zugeordnet 
werden und dass solche Zuordnungen institutionell und 
räumlich zementiert werden. Mit inst i tu tionellen Trennun
gen gehen dauerhafte Trennungen der Kin der und Jugend
lichen voneinander einher. Die Kritik der lang fristig wirk
samen stereotypisierenden Stigmatisierung und die Kritik 
der Trennung der als unterschiedlich diagnostizierten jungen 
Menschen voneinander bilden die zentralen Begründungen 
für die Inklusive Pädagogik. 

((44)) Wenn die Inklusive Pädagogik der Vielfalt aus men
schenrechtlichen Prinzipien abgeleitet wird, so geht damit 
nicht etwa per se, wie Nicole Balzer (4) und Hanna Kiper 
(10) annehmen, die Behauptung einher, dass andere päda
gogische Konzeptionen oder heute noch segregierend arbei
tende Bildungseinrichtungen, die Zeit für ihre Entwicklung 
brauchen, konträr zu den Menschenrechten arbeiten würden. 
Allerdings lassen diese Kritikerinnen Aussagen dazu vermis
sen, wie ausgrenzende Bildungskonzeptionen, die dezidiert 
auf Inklusion verzichten wollen, anhand menschenrechtli
cher Argumentationen legitimierbar sein könnten. 

((45)) Aus dem Plädoyer für Inklusion und der damit ver
bundenen Kritik an den segregierenden Bildungsstrukturen 
folgt nicht, dass eine schlichte Maßnahme der gemischten 
Zusammensetzung von Lerngruppen auf der institutionel
len Ebene per se zu inklusiven Verhältnissen im Sinne der 
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Menschenrechte führt. Erst wenn mit Inklusion auf der in
stitutionellen Ebene auch inklusive Entwicklungen auf den 
Ebenen der Professionalität, der pädagogischen Beziehun
gen, der PeerBeziehungen und der Didaktik einhergehen, 
kann sich die Qualität Inklusiver Pädagogik genügend gut in 
menschenrechtlicher Orientierung entwickeln. Daraus folgt, 
dass zwischen systemischer Ebene und persönlicher Ebene 
zu unterscheiden ist. 

((46)) Weichenstellende Entscheidungen der Schulentwick
lung und der Entwicklung des Bildungssystems müssen, 
wenn sie einer Annäherung der Verwirklichung der Men
schenrechte dienen wollen, Vorkehrungen für die gemein
same Grundbildung aller Lernenden treffen, sie müssen 
für die Zusammenführung der bisher getrennten Systeme 
sorgen und innerhalb der Kindertagesstätten und Schu
len für alle auch die Spezialangebote für unterschiedliche 
Lernausgangslagen, einschließlich hoher Begabungen und 
schwerster Behinderungen, realisieren. Intern mitwirkende 
und extern beratende Spezialisten, z.B. aus den sonderpä
dagogischen Fachrichtungen, der interkulturellen Bildung 
oder der Schulpsychologie, werden in der inklusiven Bil
dung gebraucht. Dabei sind Formen innerer Differenzierung 
unbedingt vorzuziehen, aber es können, wenn es hilfreich 
erscheint, innerhalb eines gemeinsamen Hauses des Lernens 
auch temporäre äußere Dif ferenzierungen, bis hin zu tem
porären 1:1Betreuungen und selbstverständlich auch The
rapien aller Art angeboten wer den (vgl. z.B. Becker/Prengel 
2010; Becker 2013).

((47)) Weichenstellende Entscheidungen von Eltern bei der 
Wahl einer Kindertagesstätte oder Schule für ihr Kind beru
hen auf anderen Kriterien, sie müssen sich danach richten, 
was im gegebenen raumzeitlichen Kontext, also in dieser 
Situation der bestmögliche Lernort für dieses Kind sein 
könnte. Diese Einsicht trägt der Tatsache Rechnung, dass die 
einzelnen Bildungseinrichtungen mit ihrem jeweiligen kultu
rellen Klima unterschiedlichste Qualitäten aufweisen. In den 
Bildungslandschaften finden sich zum Beispiel Sonderschu
len, Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Inklusions
schulen, die allesamt in völlig unterschiedlichem Maße pä
dagogische Qualität und Annäherungen an menschenrechtli
che Orientierungen aufweisen. Falls Eltern die Wahl haben 
zwischen einer guten inklusiven Schule und einer problema
tischen Sonderschule, haben sie gute Gründe, die inklusive 
Schule vorziehen. Falls Eltern die Wahl haben zwischen ei
ner Sonderschule mit einem hervorragend arbeitenden Kol
legium und einer Regelschule mit Inklusion von schlechter 
Qualität, liegen wichtige Gründe vor, die Sonderschu le zu 
wählen – um den Preis der Trennung von den Kindern des 
Wohngebietes, einer langfristigen diagnostischen Festlegung 
und eines meist weiten täglichen Fahrtweges. 

((48)) Die Eckpunkte einer Inklusiven Pädagogik der Viel
falt beinhalten den Versuch, so begründet und konsistent 
wie nach gegenwärtigem Erkenntnisstand, professionellem 
Erfahrungsschatz und intuitivem Ermessen möglich, einen 
an menschenrechtlichen Prinzipien ausgerichteten pädago
gischen Alltag zu beschreiben. Damit geht weder die idea
lisierende Suggestion (Hopstein/Rustemeyer, 7), dass diese 
stets realisiert würden, noch eine Forderung auf der Ebene 

von persönlichen Einzelfallentscheidungen einher. Falls 
Eltern sich entscheiden, ihr Kind in eine wie auch immer 
segregierende Schule zu schicken, so können sie gute, un
eingeschränkt zu respektierende Gründe, die vor allem die 
Qualität der einzelnen Schule und die relationale und didak
tische Passung für das einzelne Kind betreffen, dafür haben 
(so auch bei Brunozzi, 7; Lelgemann/Singer/WalterKlose, 
4f). Pädagoginnen und Pädagogen können sich, auch wenn 
sie noch in segregierenden Schulen und Einrichtungen tätig 
sind, in ihrer Arbeit menschenrechtlich orientieren und soll
ten darin anerkannt werden.

((49)) Falls aber Schulträger sich heute entscheiden, neue 
Sonderschulen oder nicht barrierefreie Regelschulen zu bau
en, falls Gesetzgeber in den Bundesländern sich entschei
den, institutionelle Trennungen festzuschreiben und die sys
tematische Implementation der Gelingensbedingungen von 
Inklusion zu unterlassen, ist schon die Frage aufzuwerfen, 
ob solche Beschlüsse als menschenrechtswidrig gelten müs
sen. Wenn ich auf diese Weise Position beziehe, beteilige ich 
mich mit Gründen an einer zukunftswichtigen Debatte um 
die normative Ordnung des Bildungswesens in der demokra
tischen Öffentlichkeit.

((50)) Das von Hopstein/Rustemeyer (7) zur Legitimation 
von Ausgrenzung referierte Fallbeispiel des Schülers Tom 
veranschaulicht, wie die Probleme, die das Kind hat und 
macht, durch die Schule und in ihr tätige Personen mit er
zeugt werden. Dem um Anerkennung ringenden hochbe
gabten Kind, werden Anerkennung, angemessene Regelver
mittlung und passende kognitive Herausforderungen ver
weigert, stattdessen wird dem Kind zugemutet, seine Schule 
zu verlassen und eine Sonderschule, an der nur Kinder mit 
Verhaltensproblemen versammelt werden, zu besuchen. Die 
Autorinnen befürworten das offensichtlich, auch indem sie 
einen die Ausgrenzung affirmativ legitimierenden Richter
spruch heranziehen. Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass die 
Sonderschule für dieses Kind passend ist, denn das hängt 
weniger von der Schulform, sondern eher von der kollegial 
entwickelten Schulkultur einschließlich der Peerkultur und 
einzelnen Lehrpersonen ab – wie dem auch sei: in jedem Fall 
wird Tom nur noch mit aus dem Regelsystem ausgeschulten 
hochbelasteten und traumatisierten Kindern zusammenge
bracht und muss die Anregungen und Anforderungen einer 
Lerngruppe, zu der auch weniger belastete Kinder gehören, 
entbehren.

((51)) Das Problem des segregierenden Systems wird auch 
daran deutlich, dass Tom in eine „Förderschule“ eingewie
sen wird. Wird hier die ebenso naheliegende Alternative sei
nes Besuchs einer Schule für Hochbegabte nicht in Betracht 
gezogen? Daran lässt sich das grundlegende Scheitern des 
Versuchs, Schulstrukturen für homogen zusammengesetzte 
Lerngruppen zu errichten, veranschaulichen. Da es niemals 
genügend zu den vielfältigen Lernausgangslagen passende 
Schulformen geben kann, sollte die Allgemeine Schule sich 
auf die Heterogenität der Lernenden einstellen. Von Befür
wortern trennender Strukturen wird oft, wie auch in diesem 
Fallbeispiel und in weiteren Kritiken mit der Unzulänglich
keit der Regelschule argumentiert. Dabei wird ausgeblen
det, dass es allen Kindern an Regelschulen gegenüber un
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verantwortlich ist, mangelhafte Zustände zu tolerieren. Die 
Fallgeschichte provoziert zu einer Zuspitzung: Wenn, wie 
im o.g. Fallbericht, eine Lehrerin als Beleg für die Verhal
tensstörung eines Schülers seine Meinungsstärke und seinen 
Durchsetzungswillen angibt, ist sie ein Problem für alle 
Kinder und darum gehört sie in Fortbildung und Supervi
sion, aber keineswegs gehören die sie störenden Schüler in 
Sonderschulen! Daran zeigt sich, dass eine allen Schülerin
nen und Schülern zugute kommende Entwicklung der insti
tutionellen, professionellen, relationalen und didaktischen 
Qualität der Regelschulen die gleichen Intentionen verfolgt 
wie die Inklusive Pädagogik. Denn im Grunde bemüht sich 
jede gute Pädagogik im Interesse der Lernenden darum, 
Ausgrenzungen zu vermeiden, professionelle Qualifikatio
nen zu stärken, didaktisch der Heterogenität der Lerngrup
pen entsprechend zu differenzieren und respektvolle päda
gogische Beziehungen und respektvolle PeerBeziehungen 
zu kultivieren. Inklusion hat u.a. drei Vorteile, die es ver
gleichbar in segregierenden Bildungseinrichtungen nicht 
geben kann: Wegen des Verzichts auf institutionelle Wech
sel von Schülern, die immer mit Beziehungsabbrüchen ver
bunden sind, schafft sie überhaupt erst die Voraussetzungen 
für den Aufbau von entwicklungsnotwendigen dauerhaft 
Halt gebenden Beziehungen. Wegen der positiven zukun
ftsoffenen Erwartungen an jeden Schüler und individueller 
Passung der Lernangebote verkörpert Inklusion ein äußerst 
leistungsförderliches Unterrichtsmodell. Wegen der ge
mischten Zusammensetzung der Gruppen bietet sie eine 
Möglichkeit für kognitive Inspirationen und wechselseitige 
Anerkennung der verschieden Lernenden untereinander 
und damit auch für ihre demokratische Sozialisation, ihre 
Menschenrechtsbildung und ihre Chancengleichheit. Auch 
an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass diese Vorteile 
nichtausgrenzender Institutionen in dem Maße zum Tragen 
kommen, in dem intern auf der professionellen, der di
daktischen und der relationalen Handlungsebene eine gute 
Qualität entwickelt wird.

5. Vertiefungen und Horizonterweiterungen

((52)) In diesem fünften Kapitel der Replik werden Aus
führungen der Kritiker aufgegriffen, die geeignet sind, die 
Ge dankengänge des Hauptartikels zu vertiefen und seinen 
Horizont zu erweitern. Sie stehen nicht im Gegensatz zur im 
Hauptartikel skizzierten Inklusiven Pädagogik der Vielfalt 
und thematisieren aus meiner Sicht konsensuelle Aspekte. 
Auf wertvolle Anregungen aus den Kritiken, die sich auf die 
Pluralität der Zielgruppen, die Erweiterung pädagogischer 
Konzeptionen und Theorien, die Unterrichtsgestaltung und 
die Ausbreitung in der Fläche beziehen, soll im Folgenden 
in aller Kürze hingewiesen werden. 

5.1. Zugänge der Lernenden, 
pädagogischer Konzeptionen und Theorien

((53)) Einige Beiträge fordern zu Recht eine stärkere Beach
tung verschiedener Differenzlinien und eine umfassendere 
und komplexere Ausrichtung der pädagogischen Konzep tion 
der Pädagogik der Vielfalt. Eine zu enge Konzentration auf 

die Heterogentitäsdimension Dis/Ability und eine unzuläng
liche Berücksichtigung von Intersektionalität (Karakaso
glu, 3) wird mit guten Gründen moniert. Allerdings ist zu 
bedenken, dass es keinen Text geben kann, der angesichts 
unumgänglich gegebener Perspektivenlimitierung (siehe 
Einleitung) alle relevanten Heterogenitätsdimensionen und 
ihre Verwobenheit berücksichtigen könnte. Darum ist es 
auch zukünftig notwendig, offen zu sein für weitere Grup
pierungen, die sich in neu entstehenden gesellschaftlichen 
und pädagogischen Figurationen Gehör verschaffen. Die 
stellenweise etwas aus geprägtere Aufmerksamkeit für das 
Thema Behinderung hat ihren Grund darin, dass ein Focus 
des Hauptartikels sich auf die Verletzlichkeit und Abhängig
keit aller Menschen bezieht, die im Leben von Menschen 
mit schweren Behinderun gen nicht durch Assimilation über
deckt werden können. 

((54)) Eine wichtige Horizonterweiterung beinhaltet der 
Vor schlag von Joachim Schroeder. Er fordert zu beachten, 
dass das inklusive Postulat der Wohnortnähe für Kinder, 
deren Familien kontinuierlich unterwegs sind, unangemes
sen ist (10). Dieser Hinweis gibt Anlass zu betonen, dass 
das Plädoyer für nichtausgrenzende wohnortnahe Kinder
tagesstätten und Schulen nicht mit einer dogmatischverab
solutierbaren Ausschließlichkeitsforderung zu verwechseln 
ist und dass es neben Bildungskonzeptionen für beruflich 
fahrende (vgl. z.B. Land Brandenburg 2014) auch Bildungs
ansätze für schwer kranke Kinder in stationärer Behandlung 
oder im Hausunterricht (Schulgesetzt Berlin 2015) geben 
muss. Auch ist die Bildung tempo rä rer Lerngruppen für 
Kinder und vor allem Jugendliche, die Aus tausch mit Peers 
mit ähnlichen Erfahrungen suchen, uneingeschränkt mit In
klusion vereinbar. 

((55)) Eine Vertiefung hinsichtlich der sozioökonomisch be
nachteiligten Kinder mahnen Andrea Liesen (11) und Irm
traut Schnell (1 f) an. Gefordert wird aus meiner Sicht damit 
eine Verstärkung der Analysen und pädagogischen Anstren
gungen hinsichtlich dieser soziokulturell benachteiligten 
Kinder. Diese Forderung ist berechtigt und steht keineswegs 
im Gegensatz zur Argumentation des Hauptartikels, für die 
der Verweis auf die Relevanz von Chancengleichheit in der 
Tradition der Bildungsreformbewegungen gerade im Inter
esse dieser Kindergruppe grundlegend ist. Genauso wichtig 
ist auch für benachteiligte Kinder das Grundrecht auf Frei
heit. Um sowohl die Gleichheit als auch die Freiheit dieser 
Kinder zu stärken, werden wie im Hauptartikel (31) ausge
führt, didaktisch sowohl obligatorische als auch fakultative 
Anteile benötigt. Das Element des individualisierungsfähi
gen Kerncurriculums wurde u.a. betont, um in der Pädagogik 
der Vielfalt die Arbeit an der kulturellen Teilhabe benachtei
ligter Kinder sicher zu stellen.

((56)) Horizonterweiterungen systemischer Art kommen 
von verschiedenen Beiträgern: Elisabeth Meilhammer führt 
aus, dass die Erwachsenenbildung wertvolle Beiträge zur 
Er weiterung der Pädagogik der Vielfalt zu bieten hat, u.a. 
auf grund ihrer Tradition der Volkshochschulen, die ohne Zu
gangsbeschränkungen arbeiten (7). Darüber hinaus hat sie 
Recht, wenn sie fordert, dass die Pädagogik der Vielfalt kein 
Lebensalter ausschließen solle (6, 8). Anneka Beck (11), Fa
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bian van Essen (1, 5), Monika Kil und Martin Kronauer (11) 
sprechen ebenso begründet die Herausforderung der Berufs
einmündung an. Allerdings ist einmal mehr darauf hinzu
weisen, dass es aufgrund der perspektivischen Begrenztheit 
möglicher Argumentationen nicht erreichbar ist, stets gleich
zeitig alle denkbaren Gruppierungen mit ihren Spezifika zu 
berücksichtigen, darum haben erziehungswissenschaftliche 
Teildisziplinen ihre Berechtigung. In der Perspektive einer 
Inklusiven Pädagogik der Vielfalt als allgemeine Pädagogik 
sind allerdings so weit wie irgend möglich Situationen der 
verschiedensten Adressaten zu berücksichtigen.

((57)) Auf eine Reihe weiterer theoretisch bedeutsamer Ho
rizonterweiterungen in mehreren Kritiken sei an dieser Stelle 
in aller Kürze hingewiesen: Der Beitrag von Volker Schön
wiese zeichnet sich dadurch aus, dass hier macht und sys
temkritische Analysen nicht folgenlos bleiben, sondern für 
über den Hauptartikel fundiert hinausweisende Vorschläge 
zur Arbeit an der Weiterentwicklung des Bildungswesens 
im Sinne der Inklusion genutzt werden. Ulrike Schildmann 
erläutert die Relevanz ihrer umfassenden Theorie der Nor
malität und Normativität für die Inklusive Pädagogik. Sven 
Sauter erweitert den Blick auf Veränderungsprozesse, indem 
er auf die konfliktreiche Lerngeschichte vom Dortmunder 
Krüp pel tribunal im Jahr 1981 bis zur Entstehung der Behin
dertenrechtskonvention hinweist: „In diesem Sinne wären 
die historischen Kämpfe gegen Diskriminierung expliziter zu 
würdigen. Sie wurden geführt von politischen Subjekten, die 
sich zivilgesellschaftlich formierten und einen Wertewandel 
forcierten. Der Begriff ‚Strömungen’ erfasst diesen Zusam
menhang nur ungenau“ (Sauter, 12). Christina Allemann
Ghi on da leistet eine wegweisende Horizonterweiterung, 
in dem sie „Weltbürgerschaft als Leitidee der allgemeinen 
Bil dung“ (4) detailliert erläutert. Magdalena Knappig (5) 
for dert, ähnlich wie einige weitere Autorinnen, ein transkul
tu relles „Nachdenken über die eigene Involviertheit in un
gleich heits(re)pro duziernde Verhältnisse“. Charlotte Röh
ner (6) verbindet globale, europäische und föderaldeutsche 
Kontexte, informiert über europäische Studien sowie An
sätze in den Bundesländern und leitet daraus ein Profil in
klusiv unterrichtender Lehrkräfte ab, „das die folgenden 
Kom pe tenz bereiche umfasst: Wertschätzung von Diversität, 
För derung aller Lernenden und Berücksichtigung des Wohl
befindens aller, Verfügbarkeit über eine Vielzahl von Lehr
methoden, Sprachenlernen in multilingualen Kontexten und 
Wertschätzung kultureller Diversität als Ressource, Koope
ration und Teamwork sowie professionelle Entwicklung von 
Lehrkräften“.

5.2. Unterrichtsgestaltung, Ausbreitung in der Fläche

((58)) Es gibt unter den insgesamt 45 Stellungnahmen drei, 
die ausführliche Vorschläge für die Unterrichtsgestaltung 
machen. Es handelt sich um die schulpädagogisch ausgerich
teten Kritiken von Anton Nuding sowie von Evelyn Eckart 
und Michael Schratz und um die fachdidaktisch ausgerich
tete Kritik von Claudia Schomaker. Hinweise weiterer Auto
ren zur Unterrichtspraxis kommen hinzu.

((59)) Anton Nuding umreißt eine Reihe wichtiger Elemente 

einer inklusiven Didaktik und arbeitet dabei die Vorteile der 
Altersmischung heraus, denn die jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen (12) lassen einen sozialen Raum entstehen, in
dem die Hierarchisierungen der Kinder untereinander ver
mindert werden können. 

((60)) Evelyn Eckart und Michael Schratz machen „die 
Freiheit eines jeden einzelnen Lernenden und die Mög
lichkeit der SelbstGestaltung“ (8) stark. Mit ihrem Begriff 
„lernseits“ beleuchten sie das Unterrichtsgeschehen von 
Seiten der Schülerinnen und Schüler (7). Sie fordern „Per
sonalisierung“ (3) im Gegensatz zu „Individualisierung“ 
und „Dif fe renzierung“, die sie als Begriffe, die vor allem 
Lehrersteue rung vorsehen, definieren. Die Aufmerksamkeit 
für die Per spektiven der Lernenden, die hier postuliert wird, 
ist ein we sentliches Element einer Didaktik der Vielfalt, sie 
wird im Haup tartikel vor allem unter dem Aspekt der Frei
heit der Ler nenden an eigenen Themen und Interessen zu 
arbeiten, an gesprochen. Allerdings kann ich der genannten 
Defini tion von Individualisierung und Differenzierung bei 
Eckart/Schratz nicht folgen, denn diese Begriffe enthalten 
keine Aussage darüber, wer die Pro zesse des Lernens von 
einzigartigen Lernausgangslagen aus steuert, sie umfassen 
darum aus meiner Sicht auch das, was als „lernseits“ vor
gestellt wird. Die kurze Kritik an der im Hauptartikel vor
geschlagenen Arbeit mit Kompetenzrastern bei Ruberg (9) 
übersieht, dass diese als Hilfsmittel für die Strukturierung 
von Lernprozessen im Bereich elementarer Kulturtechniken 
begründet wurden, die selbstverständlich nicht individuelle 
Entwicklungen in ihrer Unbestimmbarkeit abbilden können. 
Auch Riegert (10) lenkt den Blick, Ar gumente des Hauptar
tikels vertiefend, auf die subjektive Sei te des Lernens und 
fordert Beachtung der Frage, „... wie alle Schülerinnen und 
Schüler – subjektiv sinnstiftend im Rah men ihrer Bildungs
prozesse – an einem gegenstandsbezogenen Austausch teil
haben können ...“.

((61)) Der Text von Claudia Schomaker entwickelt eine für 
die inklusive Schulentwicklung wichtige Horizonterweite
rung, indem sie den Beitrag der Didaktik des Sachunterrichts 
zu einer Didaktik der Vielfalt vorstellt. Sie betont, und darin 
stimmt sie offensichtlich stark mit Eckart/Schratz überein, 
den Einfluss der individuellen Zugänge und Vorstellungen 
der Schülerinnen und Schüler auf die Unterrichtsinhalte. 
Damit sei das Gegenstandsverständnis eines jeden Faches 
grundlegend zur Diskussion gestellt (7). Der Sachunterricht 
wird als das Fach, das hinsichtlich einer solchen Schüler
orientierung über Erfahrungen verfügt, hervorgehoben (6). 
Anschlussfähig an Schomaker schlägt Röhner (6) eine „pä
dagogisch ausgerichtete LehrLernforschung“ und eine „in
klusionsorientierte fachdidaktische Forschung“ vor.

((62)) In zahlreichen Kritiken wird thematisiert, dass die 
Ausbreitung Inklusiver Pädagogik in der Fläche des Bil
dungswesens ein ungelöstes Problem darstellt. Wichtig sind 
darum die in mehreren Beiträgen getroffenen vertiefenden 
Ausführungen zur Notwendigkeit, in der Lehrerbildung auf 
Inklusion vorzubereiten (u.a. bei AllemannGhionda, 4; 
Röhner, 6; Ruberg, 11; Thies/Heise, 8; Schomaker, 5; Sauter, 
15; Beck 7, 14). 



Zweite Diskussionseinheit  /  Second Discussion Unit EWE 26(2015)2284

6. Anerkennung von Verletzlichkeit 
in der Sphäre spätmoderner Bildung

((63)) Nach den leider nur fragmentarischen Antworten auf 
so viele zustimmende, ablehnende und weiterführende Stim
men sei abschließend noch einmal gefragt, warum eine In
klusive Pädagogik wünschenswert ist und inwiefern sie bei 
all den Fehlern, Unvollkommenheiten und Wiedersprüchen, 
die ihr attestiert werden, eine Verbesserung darstellen kann.

((64)) Angesichts der Einsicht in die normativen Paradoxi
en der Gegenwart (Honneth/Sutterlüty 2011) und angesichts 
der Zweifel an möglichen Verbesserungen erkennt der Ver
treter der jüngeren Generation der Kritischen Theorie, Rai
ner Forst, in seiner Auseinandersetzung mit Ambivalenzen 
des Fortschritts in der Moderne an, „dass es für Menschen 
schwer ist, sich nicht als progressive Wesen zu sehen – als 
Wesen, die auf natürliche und soziale Hindernisse treffen, 
die ihr Fortkommen behindern und die sie um der Verbes
serung ihres individuellen und kollektiven Lebens willen zu 
überwinden trachten. (...) Keine Gesellschaft kann auf den 
Fortschrittsimperativ ganz verzichten, denn er ist ein zu
tiefst normativer: eine Forderung, die von denen kommt, die 
unterdrückt und gegängelt werden oder deren Leben durch 
Missstände gekennzeichnet ist. Die Idee des Fortschritts ist 
daher keine fremde von außen aufgedrängte Macht, sondern 
zunächst und zuerst eine intern generierte – das Verlangen 
nach gesellschaftlicher Verbesserung“ (Forst 2012, S. 43). 

((65)) In diesem Sinne möchte ich noch einmal auf einige der 
sensibel formulierten, machttheoretisch fundierten Anfragen 
in der Kritik von Wiebke Curdt reagieren. Wie jeder päda
gogische oder auch andere Ansatz, der eine soziale Verbes
serung anstrebt, ist die Inklusive Pädagogik der Vielfalt den 
Limitierungen ihrer historisch bedingten Perspektive ver
haftet, obwohl sie sich um Dezentrierung bemüht, kann sie 
doch niemals „der“ Vielfalt in irgend einer Vorstellung von 
„Gesamtheit“ (Curdt, 2) habhaft werden. Darum steht sie zur 
Kritik und entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Auf
merksamkeit für Hierarchien, auch in pädagogischen Ver
hältnissen, gehört zur Pädagogik der Vielfalt und sie hat zum 
Ziel beeinträchtigende Hierarchien zu vermindern und die 
lernenden Kinder, Jugendlichen oder auch Erwachsenen zu 
stärken. Manche empfinden solche Intentionen als Illu sionen 
oder als „Romantisierung des Pädagogischen“ (Mecheril, Ti
tel seiner Kritik) und kommen in ihrer Stellungnahme nicht 
dazu, aus ihren gründlichen machtkritischen Analysen Ent
würfe für die Verbesserung pädagogischen Handelns folgen 
zu lassen – was ich respektiere. Jedoch möchte ich auf ein 
solches Verlangen nach Verbesserung, auf die Zusammenar
beit mit Menschen in pädagogischen Arbeitsfeldern, die es 
teilen und auf den Versuch der Unterscheidung von besseren 
und schlechteren Bildungsinstitutionen und pädagogischen 
Handlungsweisen nicht verzichten. Diese Wünsche vertra
gen sich als „politische Emotionen“ (Nussbaum 2014) mit 
einer Verknüpfung von machtkritischer analytischer Schärfe 
und dem solidarischen Bemühen um mehr gleiche Freiheit 
für alle. 

((66)) In den vielseitigen Stellungnahmen konnte ich eine 
Reihe von Bestätigungen und Erweiterungen sowie hilfrei

che Anforderungen an Klärungen, auch berechtigte Hinwei
se auf Schwächen, aber keine überzeugenden Gegenargu
mente gegen die zentralen Aussagen des zur Kritik gestellten 
Entwurfs finden. Wenn wir uns unsere stets gegebene Ab
hängigkeit bewusst machen, die in manchen Lebenslagen, 
beispielsweise in den frühen und den späten biografischen 
Phasen und situativ während des ganzen Lebens deutlich 
wird, erkennen wir unsere große Ohnmacht. Angesichts die
ser Abhängigkeit kommt das Verlangen, im Grunde auch die 
Notwendigkeit auf, in gegenwärtigen spätmodernen Zeiten 
Verletzlichkeit wechselseitig anzuerkennen und Schwächen 
aller Art nicht zum Anlass für Trennungen und Diskrimi
nierungen zu nehmen. Peter G. Kirchschläger (2013) stützt 
in seiner Theorie der Menschenrechte diese Argumentation 
maßgeblich, indem er das „Prinzip der Verletzbarkeit“, das 
für ausnahmslos alle Menschen existentiell relevant ist, 
als zentrale Begründung der universellen Menschenrechte 
konzipiert.

((67)) Abschließend sei noch einmal die Frage aufgeworfen, 
wie sich die Menschenrechte, die auf die humane Verletz
barkeit antworten, mit meritokratischer Leistungskonkur
renz vertragen. Meritokratischmoderne Strukturen stellen, 
wie die historische Analyse (Hauptartikel, 1525) zeigt, eine 
(immer noch unabgeschlossene) Neuerung gegenüber ständ
ischfeudalen Strukturen dar. Für das Verständnis der Wider
sprüche, die damit einhergehen, ist die Einsicht wichtig, 
dass leistungsbegründete Ungleichheiten in keinem gesell
schaftlichen Bereich starr festgelegt sind, sie sind vielmehr 
in soziale Kämpfe und Entwicklungen verwickelt und in 
permanenter Veränderung begriffen. Es gehört unverzicht
bar zu demokratischen Verfassungen, dass sie keine rohe 
Meritokratie (vgl. Heitmeyer 2011) walten lassen, sondern 
 in ganz verschiedenen, veränderlichen und höchst umstrit
tenen Ausmaßen  für all jene Minderheitenschutz, Grund
sicherung und Teilhaberechte gewähren, die in der Konkur
renz weniger erfolgreich oder als junge, alte, behinderte 
Menschen bedürftig sind. Darum stehen der Anerkennung 
der in der Leistungskonkurrenz unterlegenen Schülerinnen 
und Schüler im Kontext einer Inklusiven Pädagogik nicht 
etwa, wie mehrere der Kritikerinnen und Kritiker sowie 
Schratz/Pant/Wischer (2013) nahelegen, gesellschaftliche 
Strukturen als solche, sondern Vertreter partikularhegem
onialer Interessen entgegen. Den pädagogischen Ausein
andersetzungen um die Anerkennung von Menschen mit 
Schwächen entsprechen Auseinandersetzungen um den Um
gang mit in der Leistungskonkurrenz weniger erfolgreichen 
Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen, in denen 
sich starke Spaltungen stets insgesamt dysfunktional aus
wirken (Pickett/Wilkinson 2010). Und die Pädagogik kann 
ihre nicht nur pädagogisch, sondern gesellschaftlich äußerst  
relevante Funktion der Sozialisation und Qualifikation der 
jungen Generationen umso besser erfüllen, je mehr sie ent
wicklungs und lernhinderliche und dysfunktionale Praktik
en der konkurrenzbetonten hierarchisierenden Leistungs
bewertung abbaut. Mit dem psychoanalytisch inspirierten 
Konzept der Trauerarbeit wurden in der langen Tradition der 
integrativen/inklusiven Pädagogik immer wieder Vorschläge 
zur produktiven, anerkennenden aber nicht affirmativen, Au
seinandersetzung mit beeinträchtigenden und verletzenden 
Erfahrungen gemacht.
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((68)) Dass in den Settings des Bildungswesens solche An
sätze, auch wenn sie nur partiell praktiziert werden, möglich 
sind, belegen humane Handlungsweisen von zahlreichen 
Angehörigen verschiedenster pädagogischer Berufe in Schu
len und anderen pädagogischen Einrichtungen. Während die 
– nach wie vor unvollendete – Errungenschaft der Moderne 
die gleichberechtigte Zulassung aller zu Bildung war und ist, 
sehe ich es als unsere Aufgabe in der gegenwärtigen Spät
moderne an, der institutionellen Trennung und interaktiven 
Entwertung von unterlegenen Personen Zugehörigkeit, Par
tizipation, leistungsförderliche Passung der Lernangebote 
und die Anerkennung ihrer Potentiale entgegen zu setzen. 
Das können pädagogische Institutionen und Personen in 
ihren alltäglichen Handlungs und Machtbereichen – zwar 
nicht unbegrenzt, widerspruchsfrei oder perfekt, aber in vie
len Situationen genügend gut – leisten und darin besteht ihre 
ureigenste Aufgabe. 

Anmerkungen

1 Zur Klärung einiger für das Thema zentraler Begriffe: Eine sparsame 
Definition von Inklusion lautet: Inklusion in Bildungseinrichtungen bedeu
tet Desegregation für gemeinsames Lernen in heterogenen Gruppen.
Weitgehend synonym werden folgende Begriffe verwendet, die aber die 
Möglichkeit bieten, ein wenig zu nuancieren: „Inklusive Pädagogik“ ak
zentuiert Gemeinsamkeit, „Pädagogik der Vielfalt“ akzentuiert Heterogenes 
in der Gemeinsamkeit, „Inklusive Pädagogik der Vielfalt“ akzentuiert den 
Zusammenhang vollständiger. 
In verschiedenen Bedeutungen wird „Integrative Pädagogik“ genutzt: Der 
Begriff wird teilweise synonym zu „Inklusive Pädagogik“ verwendet, da die 
historische Begriffsverwendung in Bezug auf den gemeinsamen Unterricht 
von Kindern mit und ohne Behinderung seit den siebziger Jahren dem ent
sprach, was heute mit „Inklusion“ umrissen wird. Eine zweite Bedeutung 
von „Integration“, z.B. in „Integrative Gesamtschule“ hebt weniger auf He
terogenität, sondern eher auf Förderung im Sinne einer assimilatorischen 
Chancengleichheit ab. Häufig wird „Integration“ auch als Vorstufe zu „In
klusion“ verwendet, z.B. bei Müller 2013.

2 Vgl. auch frühere Hinweise auf Leibniz, z.B. Prengel/Friebertshäuser/
Langer 2010, S. 2335.

3 Vgl. zum Beispiel das Poster der City of Toronto (2015), dem es pla
kativ gelingt, zentrale auch für die Theoriebildung maßgeblichen Elemente 
von DiversityPolitics einzufangen.

4 Zur Debatte um Normativität vgl. neben den in Teil 2 dieses Textes 
genannten Publikationen des Frankfurter Exzellenzclusters „Normative 
Ordnungen“ auch die Sammelbände von Ahrens u.a. 2008 und 2011.

5 Zum Team des INTAKTProjekts (Soziale Interaktionen in pädago
gischen Arbeitsfeldern) in Potsdam gehören Annedore Prengel und Antje 
Zapf (Leiterinnen) sowie Annett Hedderich, Denny Klauder, Anne Wohne, 
Christin Tellisch, Katja Zschipke und andere.

6 Ein anderes Reich der Freiheit eröffnet sich im Spiel und in der Kunst 
(Ruberg, 10; vgl. z. B. auch Menke 2013). Diese Unterscheidung spielt in 
der Erziehung eine wichtige Rolle. Kinder lernen von früh an den Unter
schied zwischen Spiel und Ernst. Kampf und Tobespiele sind nicht zu un
terbinden (Oswald 1997), aber sie müssen freiwillig, das heißt als Spiel, 
stattfinden und jeder Mitspieler ist frei, das Spiel zu verlassen, dazu dient 
die „StoppRegel“, und das Recht sie anzuwenden und einzuhalten, muss 
jedem Kind vermittelt werden. Dabei gehört es dauerhaft zur Verantwortung 
der Erwachsenen zu klären, wie die Grenze zu solchen Spielen zu finden ist, 
die Kindern schaden könnten.
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